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Die Verpflegung der Truppen und der Internierten

In der Dezembersession hat Nationalrat Gressot durch eine Kleine An-
frage die Frage der Verpflegung der Truppen, der Internierten und der Inter-
niertenbewachungstruppen zur Sprache gebracht. Er legte dem Bundesrat nament-
lich nahe, er sollte durch die Gleichstellung der Interniertenbewachungstruppen mit
den tibrigen Truppen eine Ungerechtigkeit beseitigen. Der Bundesrat hat am
2. Februar 1945 folgende Antwort auf die Kleine Anfrage erteilt:

,,Bis Ende September 1944 waren die Militidrinternierten hinsichtlich der Ver-
pflegung annihernd der Armee gleichgestellt. Im Hinblick auf die erschwerte
Landesversorgung und als vorsorgliche Massnahme zur Schonung der Landes-
vorrite wurde durch die zustindigen Stellen ab 1. Oktober 1944 die Herabsetzung
der Nahrungsmittelzuteilung an die Militdrinternierten verfligt; die Zuteilung von
rationierten Lebensmitteln bleibt tbrigens immer noch reichlicher als ftir die
Zivilbevolkerung.

Die Bewachungstruppen fiir die Militidrinternierten sind in
zahlreiche kleine Detachemente von mindestens drei bis vier Mann aufgeteilt.
Fiir diese kleinen Detachemente kann kein eigener Haushalt gefiihrt werden, weil
dazu ein viel zu grosser Aufwand an Personal und Kiicheneinrichtungen erforder-
lich wire. Diese werden deshalb aus der Interniertenkiiche verpflegt und erhalten
die gleiche Verpilegung wie die Militirinternierten. Es wire nicht durchfihrbar,
in der Interniertenkiiche fiir die wenigen Mann Bewachungstruppen eine besondere
Verpilegung zuzubereciten.

Die Kosten der militirischen Tagesportionen betragen zurzeit rund Fr.2.—.
Dieser gleiche Kostensatz ist auch fir die Verpflegung der Militirinternierten fest- -
gesetzt. Diese konnen somit den Ausfall an rationierten durch nichtrationierte
Lebensmittel ersetzen. Damit wird den Militirinternierten und den Bewachungs-
truppen eine geniigende Verpflegung gesichert, die auch der leichten Arbeit der
Bewachungstruppen entspricht.

In allen Fillen, wo die Bewachungstruppen Gelegenheit haben, einen ecigenen
Haushalt zu fithren, wird ihnen die fiir die Armee festgesetzte Tagesportion
gewihrt.”

Der Funktionssold fiir Rechnungsiiihrer

Auf unsere Anfrage betr. den Funktionssold fiir Rechnungsfithrer hat uns der
Herr Oberkriegskommissir die nachstehende Antwort erteilt, wofir wir ihm
unsern Dank aussprechen: '

,,Mit Threm Schreiben vom 22. Januar 1945 machen Sie mich darauf auf-
merksam, dass in Einheiten der Grenztruppen Gefreite Fourierdienst leisten, die
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schon frither in W.K. und sogar im Aktivdienst 1914/18 als Stellvertreter des
Fouriers Dienst geleistet haben. Sie fragen an, ob nicht auch diesen Wehrmiinnern
der Funktionssold von Fr.3.— ausgerichtet werden kénne, wenn sie in einer Ein-
heit den Fourierdienst selbstindig besorgen, auch wenn sie keinen Fouriergehilfen-
kurs absolviert haben.

Ich teile Thnen hierauf folgendes mit:

Die Zahlung des Funktionssoldes an Uof., Gfr. und Sdt., die den Dienst des
Fouriers versehen, ohne dessen Grad zu besitzen, muss auf diejenigen Fille be-
schrinkt bleiben, welche von der Verfiigung vom 5. Januar 1944 des Chefs des
Generalstabes der Armee erfasst werden. Eine der Bedingungen ist das erfolg-
reiche Bestehen des Fouriergehilfenkurses. Von der Erfillung dieser Bedingung
kann umsoweniger abgesehen werden, als allgemein das Bestehen von Ausbildungs-
kursen fir HD.-Angehorige mit qualifizierten Funktionen Voraussetzung zum
Bezuge des Funktionssoldes ist.”

Zeitschriften-Schau

Die ,,Allgemeine Schweizerische Militirzeitung®, die mit dem 1. Januar 1945
ihren 91. Jahrgang begonnen hat, eroffnet diesen mit einer sehr interessanten
Studie von Dr.Max Holzer, dem Leiter der Unterabteilung Wehrmannsschutz
beim Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit, iiber ,,Wehrmanns-
schutz und Wehrmannsfiirsorge wihrend des gegenwirtigen
Krieges"”. Unter den Wehrmannsschutz fallen folgende Massnahmen:

1. Die Militdrversicherung als Sicherstellung des Wehrmanns vor den wirt-
schaftlichen Folgen von Krankheit und Unfall im Militirdienst.
2. Sicherung des Wehrmannes vor den Folgen des Erwerbsausfalles wihrend des
Militdrdienstes. Diesem Zweck dienen:
a) die Wehrmannsnotunterstiitzung;
b) die Lohn- und Verdienstersatzordnung, das grosse soziale Werk dieses
Aktivdienstes;
¢) zusitzliche Wehrmannshilfen der Kantone und Gemeinden.
3. Der Rechtsschutz des Wehrmannes, umfassend:
a) den Rechtsstillstand fiir Wehrminner;
b) den Schutz des Anstellungsverhiltnisses, d.h.die Erhaltung des Arbeits-
platzes;
¢) den Pichterschutz, d. h. den Schutz des Wehrmannes als Pichter vor
Kiindigung des Pachtvertrages.

Zur Wehrmannsfiirsorge werden alle privaten Massnahmen zugunsten der
Wehrminner gezihlt. Diese zusammenfassende, grosse Arbeit eines Sachverstindigen,
die in Fortsetzungen erscheinen wird, diirfte den einen oder andern unserer Leser
interessieren.



	Der Funktionssold für Rechnungsführer

